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I RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Diese europäische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut für Bautechnik erteilt
in Übereinstimmung mit:

− der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte1, geändert
durch die Richtlinie 93/68/EWG vom 22. Juli 19932;

− dem Gesetz über das Inverkehrbringen von und den freien Warenverkehr mit
Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten über Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europäischen
Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 19983,

− den gemeinsamen Verfahrensregeln für die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung der
europäischen technischen Zulassungen gemäß dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG
der Kommission4.

− der Leitlinie für die europäische technische Zulassung für "Metalldübel zur Verankerung
im Beton", ETAG 001, Ausgabe 1997, Teil 1 "Dübel - Allgemeines" und Teil 2
"Kraftkontrolliert spreizende Dübel".

2 Das Deutsche Institut für Bautechnik ist berechtigt, zu prüfen, ob die Bestimmungen dieser
europäischen technischen Zulassung erfüllt werden. Diese Prüfung kann im Herstellwerk
erfolgen. Der Inhaber der europäischen technischen Zulassung bleibt jedoch für die
Konformität der Produkte mit der europäischen technischen Zulassung und deren
Brauchbarkeit für den vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.

3 Diese europäische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1
aufgeführten Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1
genannten Herstellwerke übertragen werden.

4 Das Deutsche Institut für Bautechnik kann diese europäische technische Zulassung
widerrufen, insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1
der Richtlinie 89/106/EWG.

5 Diese europäische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Übermittlung - nur
ungekürzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts für
Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist
als solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschüren dürfen weder im
Widerspruch zu der europäischen technischen Zulassung stehen noch diese missbräuchlich
verwenden.

6 Die europäische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache
erteilt. Diese Fassung entspricht der in der EOTA verteilten Fassung. Übersetzungen in
andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

                                               
1 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 12
2 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 220 vom 30.8.1993, S. 1
3 Bundesgesetzblatt Teil I, Nr. 25 vom 08.05.1998, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2001,

Bundesgesetzblatt Teil I, Nr. 71 vom 21.12.2001, S. 3762
4 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 17 vom 20.1.1994, S. 34
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2.2 Nachweisverfahren
Die Beurteilung der Brauchbarkeit des Dübels für den vorgesehenen Verwendungszweck
hinsichtlich der Anforderungen an die mechanische Festigkeit und Standsicherheit und die
Nutzungssicherheit im Sinne der wesentlichen Anforderungen 1 und 4 erfolgte in Überein-
stimmung mit der "Leitlinie für die europäische technische Zulassung für Metalldübel zur
Verankerung im Beton", Teil 1 "Dübel - Allgemeines" und Teil 2 "Kraftkontrolliert spreizende
Dübel“, auf der Grundlage der Option 1.

3 Bescheinigung der Konformität des Produkts und CE-Kennzeichnung

3.1 System der Konformitätsbescheinigung
Das von der Europäischen Kommission festgelegte Konformitätsbescheinigungssystem 2 (i)
(System 1 zugeordnet) gemäß der Richtlinie 89/106/EWG Anhang III sieht vor:
a) Aufgaben des Herstellers:

(1) werkseigene Produktionskontrolle,
(2) zusätzliche Prüfung von im Werk entnommenen Proben durch den Hersteller nach

festgelegtem Prüfplan.
b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:

(3) Erstprüfung des Produkts,
(4) Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle,
(5) laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produk-

tionskontrolle.

3.2 Zuständigkeit
3.2.1 Aufgaben des Herstellers; werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller hat eine werkseigene Produktionskontrolle in seinem Herstellwerk eingerichtet
und führt regelmäßige Kontrollen durch. Alle vom Hersteller vorgegebenen Daten, Anforde-
rungen und Vorschriften werden systematisch in Form schriftlicher Betriebs- und
Verfahrensanweisungen festgehalten. Die werkseigene Produktionskontrolle stellt sicher,
dass das Produkt mit dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt.
Der Hersteller darf nur Ausgangsmaterialien mit Prüfbescheinigungen entsprechend dem
festgelegten Prüfplan6 verwenden. Er hat die Ausgangsmaterialien bei ihrer Annahme zu
kontrollieren und zu prüfen. Die Prüfung der Materialien, wie Muttern, Unterlegscheiben,
Draht für Bolzen und Stahlband für Spreizhülsen, muss eine Kontrolle der vom Hersteller der
Ausgangsmaterialien vorgelegten Prüfbescheinigungen (Vergleich mit Nennwerten) durch
Überprüfung der Abmessungen und Bestimmung der Materialeigenschaften, z.B. Zug-
festigkeit, Härte, Oberflächenbehandlung mit einschließen.
An den hergestellten Einzelteilen des Dübels sind folgende Prüfungen durchzuführen:
− Abmessungen der Teile:

Bolzen, Schraube und Konus (Durchmesser, Länge, Winkel des Konus, Gewinde);
Hülsen (Länge, Dicke);
Sechskantmutter (Gängigkeit, Schlüsselweite);
Unterlegscheibe (Durchmesser, Dicke).

− Materialeigenschaften:
Bolzen, Schraube und Konus (Zugfestigkeit, Streckgrenze, Härte)
Hülsen (Zugfestigkeit, Streckgrenze)
Sechskantmutter (Prüfkraftversuch)
Unterlegscheibe (Härte)

                                               
6 Der festgelegte Prüfplan ist beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt und wird nur den in das Verfahren

der Konformitätsbescheinigung eingeschalteten zugelassenen Stellen ausgehändigt.
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− Dicke der Zinkbeschichtung und zusätzliche Beschichtung der Unterlegscheibe.
− Visuelle Überprüfung des korrekten Zusammenbaus und der Vollständigkeit des Dübels.
Die Häufigkeit der während der Herstellung und am zusammengebauten Dübel durch-
geführten Kontrollen und Versuche ist im festgelegten Prüfplan unter Berücksichtigung des
automatisierten Herstellungsverfahrens des Dübels festgehalten.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle werden aufgezeichnet und
ausgewertet. Die Aufzeichnungen enthalten mindestens folgende Angaben:
− Bezeichnung des Produkts, der Ausgangsmaterialien und Teile;
− Art der Kontrolle oder Prüfung;
− Datum der Herstellung des Produkts und Datum der Prüfung des Produkts oder der Aus-

gangsmaterialien und Teile;
− Ergebnis der Kontrolle und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-

rungen;
− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.
Die Aufzeichnungen sind der mit der laufenden Überwachung befassten Überwachungs-
stelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.
Einzelheiten über Umfang, Art und Häufigkeit der im Rahmen der werkseigenen
Produktionskontrolle durchzuführenden Prüfungen und Kontrollen müssen dem festgelegten
Prüfplan6 entsprechen, der Bestandteil der technischen Dokumentation zu dieser
europäischen technischen Zulassung ist.

3.2.2 Aufgaben der zugelassenen Stellen
3.2.2.1 Erstprüfung des Produkts

Bei der Erstprüfung sind die Ergebnisse der zur Erteilung der europäischen technischen
Zulassung durchgeführten Versuche zu verwenden, sofern sich bei der Herstellung oder im
Werk nichts ändert. Anderenfalls ist die erforderliche Erstprüfung zwischen dem Deutschen
Institut für Bautechnik und den eingeschalteten zugelassenen Stellen abzustimmen.

3.2.2.2 Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle
Die zugelassene Stelle muss sich gemäß dem festgelegten Prüfplan vergewissern, dass das
Werk, insbesondere das Personal und die Ausrüstung, und die werkseigene Produktions-
kontrolle geeignet sind, die kontinuierliche und ordnungsgemäße Herstellung des Dübels mit
den in Abschnitt 2.1 sowie in den Anhängen der europäischen technischen Zulassung
genannten Bestimmungen sicherzustellen.

3.2.2.3 Laufende Überwachung
Die zugelassene Stelle muss mindestens einmal jährlich eine Überwachung im Werk
durchführen. Es ist nachzuweisen, dass die werkseigene Produktionskontrolle und das
festgelegte automatisierte Herstellungsverfahren unter Berücksichtigung des festgelegten
Prüfplans aufrechterhalten werden.
Die laufende Überwachung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle müssen
nach dem festgelegten Prüfplan erfolgen.
Die Ergebnisse der Produktzertifizierung und der laufenden Überwachung sind dem
Deutschen Institut für Bautechnik von der Zertifizierungs- bzw. Überwachungsstelle auf
Verlangen vorzulegen. Wenn die Bestimmungen der europäischen technischen Zulassung
und des festgelegten Prüfplans nicht mehr erfüllt sind, ist das Konformitätszertifikat zu
widerrufen.

                                               
6 Der festgelegte Prüfplan ist beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt und wird nur den in das Verfahren

der Konformitätsbescheinigung eingeschalteten zugelassenen Stellen ausgehändigt.
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3.3 CE-Kennzeichnung
Die CE-Kennzeichnung ist auf jeder Verpackung der Dübel anzubringen. Zusätzlich zum
Symbol "CE" sind anzugeben:
− Nummer der Zertifizierungsstelle;
− Name oder Zeichen des Zulassungsinhabers und des Herstellwerks;
− die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung erfolgte;
− Nummer der europäischen technischen Zulassung;
− Nummer des EG-Konformitätszertifikats;
− Nutzungskategorie (ETAG 001-1, Option 1).
− Größe

4 Voraussetzungen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts gegeben ist

4.1 Herstellung
Der Dübel wird entsprechend den Bestimmungen der europäischen technischen Zulassung
in einem automatisierten Verfahren hergestellt, das bei der Inspektion des Herstellwerks
durch das Deutsche Institut für Bautechnik und die zugelassene Überwachungsstelle fest-
gestellt und in der technischen Dokumentation festgelegt ist.

4.2 Einbau
4.2.1 Bemessung der Verankerungen

Die Brauchbarkeit des Dübels ist unter folgenden Voraussetzungen gegeben:
Die Bemessung der Verankerungen erfolgt in Übereinstimmung mit der "Leitlinie für die
europäische technische Zulassung für Metalldübel zur Verankerung im Beton", Anhang C,
Verfahren A, für kraftkontrolliert spreizende Dübel unter der Verantwortung eines auf dem
Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.
Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen angefertigt.
Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dübels (z.B. Lage des Dübels zur
Bewehrung oder zu den Auflagern, im gerissenen oder ungerissenen Beton usw.)
angegeben.

4.2.2 Einbau der Dübel
Von der Brauchbarkeit des Dübels kann nur dann ausgegangen werden, wenn folgende
Einbaubedingungen eingehalten sind:
− Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters.
− Einbau nur so, wie vom Hersteller geliefert, ohne Austausch der einzelnen Teile.
− Einbau nach den Angaben des Herstellers und den Konstruktionszeichnungen mit den

angegebenen Werkzeugen.
− Überprüfung vor dem Setzen des Dübels, ob die Festigkeitsklasse des Betons, in den der

Dübel gesetzt werden soll, nicht niedriger ist als die Festigkeitsklasse des Betons, für den
die charakteristischen Tragfähigkeiten gelten.

− Einwandfreie Verdichtung des Betons, z.B. keine signifikanten Hohlräume.
− Reinigung des Bohrlochs vom Bohrmehl.
− Einhaltung der effektiven Verankerungstiefe. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn die

Setzmarkierung des Dübels nicht über die Betonoberfläche hinausragt.
− Einhaltung der festgelegten Werte, bei Rand- und Achsabständen ohne Minustoleranzen.
− Anordnung der Bohrlöcher ohne Beschädigung der Bewehrung.
















